
 

Anlage zu KT-Drucks. Nr. 150/2014 
 
 

 
S a t z u n g 

 
zur Änderung der Hauptsatzung  

 

 

Der Kreistag des Landkreises Böblingen hat am 07.07.2014 mit Wirkung zum 01.08.2014 

folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung in der Fassung vom 19.11.2012 

beschlossen: 

§ 1 

 

In § 4 Abs. 1 wird bei der Benennung der beschließenden Ausschüsse der 

Jugendhilfeausschuss und Bildungs- und Sozialausschuss durch die beiden neu zu 

bildenden Ausschüsse ersetzt: 

 

Auf Grund von § 34 Abs. 1 LKrO werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet: 

 

- Verwaltungs- und Finanzausschuss 

- Umwelt- und Verkehrsausschuss 

- Jugendhilfe- und Bildungsausschuss 

- Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 

Die Anzahl der Ausschussmandate in § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 

- Verwaltungs- und Finanzausschuss          21 Kreisräte 

- Umwelt- und Verkehrsausschuss           21 Kreisräte 

- Jugendhilfe- und Bildungsausschuss        21 Kreisräte 

- Sozial- und Gesundheitsausschuss         21 Kreisräte 

 

Die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse in § 4 Abs. 3 bis 4 werden wie folgt 

geändert: 
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(3) Der Jugendhilfe- und Bildungsausschuss ist für die Jugendhilfe nach der Satzung über 

 das Kreisjugendamt zuständig u.a.  

 

 - Hilfen zur Erziehung 

 - Frühe Hilfen 

 - Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege 

 - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit 

 - Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige 

 - Eingliederungsmaßnahmen für seelisch behinderte Kinder und 

   Jugendliche 

 - Kinder- und Jugendschutz 

 - Jugendgerichtshilfe 

 - Unterhaltsvorschuss 

 - Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften 

 

 weiter ist er für die für Angelegenheiten aus folgenden Aufgabengebieten zuständig. 

 - Schulen 

 - Erwachsenen- und Familienbildung 

 - Kulturpflege 

 - Sportförderung 

 

(4) Der Sozial- und Gesundheitsausschuss ist für die Angelegenheiten auf folgenden 

 Aufgabengebieten zuständig: 

 

 - Planungen in Bezug auf chronisch psychisch kranke Menschen und behinderte 

   Menschen, Pflegeheime, Integration 

 - Altenhilfefachberatung 

 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

 - Soziales Entschädigungsrecht und Schwerbehindertenrecht 

 - Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege und Grundsicherung im Alter 

 - Sonderhilfen (BAföG, Wohngeld etc.) 

 - Sozialer Dienst für Erwachsene und Schuldnerberatung 
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 - Gesundheitsförderung, Prävention, Kontaktbüro für Selbsthilfegruppen 

 - Gesundheitskonferenz 

 - Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

 - Gesundheitshilfe 

 - Kinder- und jugendärztlicher Dienst 

 

§ 2 

 

Die Satzungsänderung tritt ab 01. August 2014 in Kraft. 

 

 

Böblingen, den 07.07.2014 

 

 
 
 
Roland Bernhard 
Landrat 


